
 
 

Politischer Bezirk: Spittal/Drau 

 Flattach 73 Telefon: 04785 205 
 A-9831 Flattach e-mail: flattach@ktn.gde.at                                
 
 
 

Sitzungsprotokoll 
 

(2. Sitzung 2019) 
 

über die am Montag, den 29. April 2019 im Sitzungssaal der Gemeinde 
stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Flattach. 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
 
ANWESENDE: 
 
Mandatare: 
 
Vorsitzender Bürgermeister Kurt SCHOBER 1. Vize-Bürgermeister Adolf GUGGANIG 
 
GR Elfriede RUMBOLD GR Michael SALENTINIG 
GR Gert WALTER GR Vinzenz BRANDSTÄTTER 
  
GR Ing. Christian UNTERWEGER (ab TOP e)) GR Helmut BRANDSTÄTTER 
   
GR Heidemarie AMPFERTHALER GR Michael PUSSNIG 
 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
Bedienstete der Gemeinde Flattach: 
 
AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
FV Hubert LOIPOLD (TOP 1 bis 20) 
 
Ersatzmitglieder: 
 
Kornelia STRIEDNIG für 2. Vize-Bürgermeister Gottfried REITER 
Alexander BRANDSTÄTTER für GR Werner HUBER 
Ing. Kurt HARTWEGER für GV DI Karin VIERBAUCH 
 
Entschuldigt waren: 
 
GV DI Karin VIERBAUCH 
2. Vize-Bürgermeister Gottfried REITER 
GR Werner HUBER 
GR Josef ISTENIG jun. (kurzfristig entschuldigt infolge Krankheitsfall in der Familie – kein Ersatzmitglied) 
 
Unentschuldigt waren:  -x- 
  



 
Tagesordnung: 
 
 1. Anträge und Anfragen 
 2. Genehmigung der Tagesordnung 
 3. Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 4. Genehmigung von Versicherungen 
 5. Bericht des Kontrollausschusses 
 6. Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2018. 
 7. A.o. Vorhaben „Modell Kärnten“ Straßensanierungen 2018 
  a) Beratung/Beschluss über Gemeindebeitrag für Private/Weggemeinschaften 
  b) Finanzierungs- und Investitionsplan 
 8. A.o. Vorhaben „Hochwasserschäden 2018“ – Finanzierungs- und Investitionsplan 
 9. TK Flattach: Ansuchen um Gemeindebeitrag zum Trachtenankauf - Beschluss 
 10. Goldbergbauhütte in der Hochwurten – Neuverpachtung - Beschluss 
 11. Stromliefervertrag mit der KELAG („Kommunalmodell“) – Zusatzvereinbarung - Beschluss 
 12. Sanierung L20a-Fraganter Straße: Vereinbarung zur Umsetzung des Regierungsbeschlusses zum 
  Auslaufen der Mitfinanzierung der L20a-Sanierung durch die Gemeinde Flattach 
 13. Sanierung Kulturhaus: Status Quo und weitere Vorgehensweise – Bericht 
 14. Benützungsvertrag „Weißensteinstraße“ mit der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf) –  
  Neuvertrag 
 15. Grundstücksankauf von öffentlichem Wassergut (ÖWG) – Kaufvertrag – Beratung/Beschluss 
 16. Hr. Thomas Oberrainer: Vermessungsurkunde DI Dr. Abwerzger vom 08.01.2019, GZ:  
  11019/18V: 
  Übernahme einer Teilfläche in das öffentliche Gut – Beschluss (einschließlich Verordnung) 
 17. Hr. Franz Wallner: Ansuchen um Ankauf von öffentlichem Gut 
  a) finaler Beschluss nach Kundmachung 
  b) Beschluss der Verordnung 
 18. Stellenplan 2019 – Abänderung 
 19. Audit familienfreundlichegemeinde: Zielvereinbarung über umzusetzende Maßnahmen 
 20. Themenweg Großfragant: Vereinbarungen mit der Bringungsgemeinschaft AAW Großfragant und  
  AG Groß- und Kleinfraganter Hochalm 
 21. Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Die Einberufung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte schriftlich bzw. per E-Mail (i.S. § 
35 (2) K-AGO) durch den Bürgermeister. Die Zustimmungserklärungen der Mandatare bzw. 
die Sendebestätigung liegen vor. 
 
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 37 Abs. 1 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurde durch den 
Vorsitzenden festgestellt. 
 
Zu Protokollmitunterfertigern gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurden 
GR Heidemarie AMPFERTHALER und GR Viktor GORITSCHNIG gewählt. 
 
Zum Schriftführer wurde AL Mag. (FH) Markus ZAISER bestellt. 
 
  



TOP 1: Anträge und Anfragen 
 
 
1. 
 
Bgm. Schober gratuliert an dieser Stelle den „Jubilaren“ GR Goritschnig (60er) und Vize-Bgm. 
Gugganig (50er) zu ihren kürzlich begangenen runden Geburtstagen. 
 
2. 
 
GR Goritschnig stellt die Anfrage bzw. informiert, wonach über den Bach zur „Fotobox“ im 
Bereich der „Raggaschlucht“ dieser Tage ein/eine Verbau/Zufahrt/Brücke/Steinschlichtung 
einschließlich 2 Durchflussrohren errichtet wurde. Der Mandatar erkundigt sich hinsichtlich 
einer allenfalls notwendigen Baubewilligung bzw. naturschutzrechtlichen Bewilligung. Auch 
treten damit verbunden seiner Ansicht nach auch Probleme mit dem überbauten Gewässer 
bzw. der zugehörigen Wasserrechte auf. 
 
Bgm. Schober sichert zu, diese Angelegenheit umgehend unter den Gesichtspunkten der 
Kärntner Bauordnung rechtskonform abzuhandeln. 
 
3. 
 
Der Bürgermeister dankt den Familien Muhic und Huber für deren Unterstützungen im 
Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes „Oberflächenwasserkanal Laas“. Überdies 
dankt er Vize-Bgm. Gugganig für die Koordination der Arbeiten rund um die Neugestaltung der 
Außenanlagen im Freischwimmbad. 
 
Bgm. Schober informiert überdies über den erfolgten Baustart zum Projekt „Neugestaltung der 
Außenanlagen beim TG-Büro“, sowie über die zügig, unfallfrei und zufriedenstellenden 
Wiederinstandsetzungsarbeiten in der „Raggaschlucht“. Die Eröffnung kann somit plangemäß 
am 11.05.2019 erfolgen. 
 
Auch erörtert der Bürgermeister kurz den Status-Quo rund um die „Neuorganisation“ des 
„Frigga-Parks“. 
  



TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Tagesordnung 
vollinhaltlich zu genehmigen. 
 
  



TOP 3: Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 
 
a) 
 
Sanierung des „Russengrabes“ in der Großfragant durch das Österreichische Schwarze Kreuz: 
 
Das ÖSK – Landesstelle Kärnten möchte das „Russengrab“ in der Großfragant einer 
umfassenden Generalsanierung zuführen. Mit LGF Gert Ebner wurde vereinbart, diese 
Sanierung „im kleinen Rahmen“ ohne Berührungspunkte zum Projekt „Themenweg 
Großfragant“ direkt zwischen dem ÖSK und der Gemeinde Flattach abzuwickeln. 
 
Die aktuellen Kosten belaufen sich nunmehr wie folgt: 
 
Gesamtkosten: ca. € 7.750,00 
 
Sollte die Gemeinde Flattach von diesem Betrag eine Beitragsleistung von 12,5 % (=€ 968,75) 
übernehmen, so würde das Land Kärnten diesen Beitrag verdoppeln. In Summe wären somit 
25 % an öffentlichen Fördermitteln lukrierbar. 
 
Überdies erging seitens des Bürgermeisters in diesem Zusammenhang die Zusicherung 
 

 dass der Bauhof vor Ort entsprechend ansprechendes Steinmaterial zur Umrandung 
des geplanten Lärchenzauns bereit stellt. 

 dass der Bauhof zudem rund 8 m³ Schottermaterial (Farbe: hell, Körnung: 3/5er) im 
Bedarfsfall bei der Grabstätte bereitstellt. 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den genannten Gemeindebeitrag  
sowie die genannten Bauhof-Leistungen zu genehmigen. Die Einweihung der sanierten 
Grabstätte ist für 17.08.2019 avisiert. 
 
b) 
 
„Schilift Fragant – Beschneiungsanlage-NEU“: 
 
Bezug nehmend auf den GR-Beschluss vom 11.12.2018, TOP 3 h), wurde nunmehr gemäß 
Auftragsbestätigung vom 20.02.2019 der Auftrag zur Anschaffung von 2 Stück Schneekanonen 
(Modell SE 700A SE mobil) mit einer Auftragssumme von € 33.180,00 inkl. 20 % Ust. an die 
Fa. Supersnow GmbH, 6426 Roppen, vergeben. 
 
Die Lieferung erfolgt Anfang Oktober 2019 bzw. ist diese Anschaffung binnen 14 Tagen nach 
Lieferung zahlbar. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Anschaffung zu 
genehmigen. 
 
Weiters hat die Fa. Elektro Hartlieb GesmbH., 9800 Spittal/Drau, mittlerweile die 
Schlussrechnung in Höhe von € 16.243,26 inkl. 20 % Ust. gelegt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu genehmigen. 
 



c) 
 
„Themenweg Großfragant“ – 2. und 3. Teilrechnung Büro Berchtold: 
 
Durch das Planungsbüro Berchtold, 9020 Klagenfurt a.W., wurde 
 

 per 02.01.2019 die 2. Teilrechnung (Re-Nr. 19002) hinsichtlich der Abwicklung des 
Projektes in Höhe von € 10.812,00 inkl. 20 % Ust. gelegt. 

 per 09.04.2019 die 3. Teilrechnung (Re-Nr. 19040) hinsichtlich der Abwicklung des  
Projektes in Höhe von € 22.800,00 inkl. 20 % Ust. gelegt. 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, derzeit nur die 1. Teilrechnung 
zu genehmigen. 
 
d) 
 
Hosting-Lösung beim Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) – Genehmigung: 
 
Im Zusammenhang mit der umfassenden Implementierung einer neuen Software für die 
Gemeindeverwaltung (Produkt „K5“ der Fa. PSC) empfiehlt sich auch eine Hosting-Lösung der 
gemeindeeigenen Daten beim GSZ. 
 
Bis dato hat die Gemeinde eine Inhouse-Serverlösung betrieben, welche aufgrund vieler 
Umstände (Wartung, Ausfallsrisiko, etc.) nicht mehr zeitgemäß ist bzw. diesbezüglich eine 
zukunftsorientierte Lösung herbeigeführt werden soll. 
 
Das GSZ hat bereits per 26.06.2018 nachstehendes Hosting-Angebot an die Gemeinde 
übermittelt: 



 



 



 

 
Diese Hosting-Lösung wurde zwischenzeitlich bereits erfolgreich umgesetzt bzw. möge der 
Gemeinderat diese genehmigen. 
 
Zudem liegt in diesem Zusammenhang bereits die Rechnung-Nr. R 20190403 des GSZ in Höhe 
von € 4.237,20 inkl. 20 % Ust. vor, welche ebenfalls vom Gemeinderat zu genehmigen wäre. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die beschriebene Hosting-Lösung 
und damit verbunden auch die genannte Rechnung zu genehmigen. 
 
e) 
 
Mineraliensammlung von Hr. Oswald Zuegg – Anschaffung eines Schaukastens 
 
Herr Zuegg möchte der Gemeinde seine umfassende Mineraliensammlung schenken. In 
diesem Zusammenhang soll im EG des Gemeindeamtes vor dem Amtsleiter-Büro ein 
ansprechender Schaukasten angekauft werden. 
 
Diesbezüglich liegt ein Angebot der Fa. Tischlerei Wallner, 9831 Flattach, in Höhe von € 
2.710,37 inkl. 20 % Ust. vor. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag an die Fa. Tischlerei 
Wallner zu vergeben. 
 



f) 
 
Oberflächenwasserkanal Laas – Mitverlegung Wasserleitung 
 
Im Zusammenhang mit dem Projekt „Oberflächenwasserkanal Laas“ wurde seitens der 
Gemeinde Flattach auch eine Wasserleitung mitverlegt. Nunmehr liegt die, seitens des RHV 
Mölltal entsprechend geprüfte und freigegebene Rechnung der Fa. STRABAG AG vom 
10.01.2019, Re-Nr. GD18100566, in Höhe von € 19.857,68 inkl. 20 % Ust. vor. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu genehmigen. 
 
Finanzielle Bedeckung: Wasser-Haushalt 
 
g) 
 
A.o. Vorhaben „Ortsgestaltung Tourismusbüro Flattach“ – Auftragsvergabe 
 
Gemäß Finanzierungs- und Investitionsplan lt. GR-Beschluss vom 11.12.2018 wurde dieses 
Vorhaben vom Gemeinderat letztlich mit einer Bausumme von € 151.800 genehmigt. 
 
Nach erfolgter Ausschreibung durch den Baudienst der VG, Angebotsprüfung und 
Bietergesprächen mit den beiden Firmen STRABAG AG und Swietelsky ging die 
 

Fa. Swietelsky, 9020 Klagenfurt a.W. 
 
mit einer Auftragssumme von € 182.210,40 inkl. 20 % Ust. (mit Skontoberücksichtigung) 
 
als Billigstbieter hervor. 
 
Festzuhalten ist dabei, dass ca. 1/3 der Auftragssumme durch das Land Kärnten – 
Landesstraßenverwaltung übernommen wird. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den ggst. Auftrag an die Fa. 
Swietelsky, 9020 Klagenfurt a.W., zu vergeben. 
 
h) 
 
Mj. Kind Silvio Guggenberger, VS Flattach – Assistenzbedarf im SJ 2019/2020 
 
Wie in den Vorjahren wurde auch heuer wieder, per 29.03.2019 durch die Bildungsdirektion 
Kärnten bzw. zuvor bereits seitens der VS Direktion der Antrag an die Gemeinde Flattach als 
Schulerhalter der Antrag auf Übernahme des seitens des Landes Kärnten nicht geförderten 
Kostenanteil in Höhe von 50 % zu den Kosten des Assistenzbedarf für genanntes Kind gestellt.  
 
Der Assistenzbedarf wurde wie bisher im Ausmaß von 15 Wochenstunden beantragt. 
 
Über Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig beschlossen, den vom Land Kärnten nicht 
geförderten Kostenanteil seitens der Gemeinde Flattach zu übernehmen. 
 



i) 
 
Gestaltung Außenanlagen Freischwimmbad Flattach 
 
Laut Angeboten wurden bei den Außenanlagen des Schwimmbades diverse 
Geländeregulierungen/-korrekturen vorgenommen. 
 
Bis dato liegt lediglich nachstehende Auftragsbestätigung vor: 
 
Achim Schütz – Lebendige Gärten € 823,50 
Flattachberg 23, 9831 Flattach  (inkl. 20 % Ust.) 
Kostenvoranschlag vom 08.04.2019 – Auftrag durch BAO Gugganig  
per 08.04.2019 erteilt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen Auftrag und die damit 
verbundenen Rechnungen zu genehmigen. Alle noch einlangenden und angewiesenen 
Rechnungen sind sodann dem Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung zur Kenntnis zu 
bringen. 
 
j) 
 
„Frigga-Park“ – Weiterführung Saison 2019 - Beratung 
 
Hr. Siegfried Reichhold kann diese Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen zumindest in im 
heurigen Jahr nicht ausführen. 
 
Über die allfällige Weiterführung der „Frigga-Abende“ erfolgten bereits einige Aussprachen mit 
dem Bürgermeister bzw. liegen der Gemeinde die nachstehenden Protokolle aus den 
Zusammenkünften mit den Verantwortlichen des „Frigga-Parks“ vom 07.04.2019 und 
16.04.2019 wie folgt vor: 



 



 



 



 
 
Der Bürgermeister unterbricht die Sitzung um 18:20 Uhr. 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:25. 
 
Nach eingehender Diskussion vertritt der Gemeinderat einhellig die Ansicht: 
 
Sobald sich der Vorstand der Kurierdorfgemeinschaft wieder formiert hat möge dieser Kontakt 
mit der Gemeindevertretung aufnehmen bzw. wird sodann eine Aussprache mit dem 
Gemeindevorstand anberaumt werden, um eine für alle Beteiligten zufrieden stellende und 
faire Gesamtlösung zu erarbeiten. 
 



k) 
 
Multifunktionsdrucker für das Gemeindeamt Flattach 
 
Aufgrund des monatlichen Erscheinens des Flattacher Mitteilungsblattes ergeben sich 
Probleme hinsichtlich des Druckaufwandes. Der Druck einer Ausgabe nimmt doch beträchtliche 
zeitliche Ressourcen in Anspruch bzw. lässt sich während der Normalarbeitszeit kaum 
bewerkstelligen, da in dieser Zeit der Drucker durchgehend für andere Mitarbeiter blockiert ist. 
Auch vor dem Hintergrund der Emissionen, die der Druck verursacht, ist eine Situierung des 
Gerätes im Hauptbüro nicht weiter tragbar bzw. arbeitsrechtlich bedenklich. 
 
Es besteht die Überlegung, das derzeitige Gerät anderorts im Gemeindeamt zu platzieren bzw. 
für das derzeitige Hauptbüro (welches in weiterer Folge zum Büro für die beiden Mitarbeiter 
in der Finanzverwaltung umgestaltet wird) ein adäquates Druck-/Kopiergerät zu mieten. 
 
Das diesbezügliche Angebot der Fa. KARL vom 07.01.2019 lautet dahingehend, dass solch ein 
Gerät zu einer monatlichen Miete in Höhe von € 28,80 netto mietbar wäre. Für die Wartung 
des Gerätes wird ein Preis von € 0,005 pro S/W-Seite (Gerät ist nur S/W-fähig) verrechnet. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den ggst. Auftrag an die Fa. 
Büromaschinen KARL, 9800 Spittal/Drau, zu vergeben. 
 
l) 
 
„Mölltaler Geschichtenfestival“ – Ankauf von Büchern 
 
Für 20 Ausgaben des Buches „Begegnungen“ zum Preis von € 19,95/Buch wurde der Gemeinde 
Flattach per 22.03.2019 eine Kostenersatzrechnung (Nr. MGF2018-069) in Höhe von € 399,00 
übermittelt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Kostenersatzrechnung zu 
genehmigen. 
 
m) 
 
Erneuerung der EDV-Hardware für das Gemeindeamt 
 
Der umfangreiche Umstellungsprozess auf die neue Kommunal-Software „K5“ der Fa. PSC ist 
derzeit voll im Gange und beansprucht die gegebenen zeitlichen und personellen Ressourcen 
in einem hohen Maße. Es darf festgehalten werden, dass ungeachtet der Komplexität dieser 
Umstellung diese bis dato recht problemlos voranschreitet. Auch darf angemerkt werden, dass 
es hinsichtlich der, seitens der Finanzverwaltung aufzubereitenden Daten für die Übernahme 
zu einem bestimmten Stichtag quasi keinerlei Probleme gab, und die Finanzdaten somit 
fehlerlos in die neue Software importiert werden konnten. 
 
Zwischenzeitlich arbeitet sich vor allem die designierte Finanzverwalterin mit großem 
Engagement in die neuen Materien ein. Zudem wird auch der Bereich „Gästemeldewesen“ 
wohl recht problemlos auf die neue Software umgestellt werden können. Überdies wurde auch 
das Modul „Bauamt“ installiert bzw. bereits geschult. 
 
Generell kann festgestellt werden, dass sich die Zusammenarbeit bzw. der Service mit dem 
neuen EDV-Partner (PSC) als sehr zuverlässig und partnerschaftlich darstellt, sodass die 
Erwartungen an die neue EDV-Lösung aus heutiger Sicht definitiv erfüllt werden. 



Auch war die Gemeinde Flattach zum Thema „Vermögensbewertung“ (abgewickelt mit der 
SOT) eine der ersten Gemeinden, welche die Echtdaten in das Programm „K5“ erfolgreich 
importieren konnte bzw. dort nunmehr die weiterführenden Arbeiten in Angriff genommen 
werden können. 
 
Im Hinblick auf die Umsetzung der VRV 2015 ab 01.01.2020 bleibt noch viel zu tun – ein sehr 
gutes Stück des Weges haben wir bereits erfolgreich bewältigt. 
 
Im Bereich „Neuanschaffung EDV-Hardware“ bietet das Land Kärnten derzeit lukrative 
Förderungsmöglichkeiten. In Anbetracht der Tatsache, dass das derzeitige „Leasing-Modell“ 
mit dem bisherigen EDV-Partner (Comm-Unity) ohnehin infolge Zeitablauf ausgelaufen ist, 
empfiehlt sich eine Neu-Anschaffung der EDV-Hardware für das Gemeindeamt unter 
Ausnutzung der zu lukrierenden Landesfördermittel. Die Förderung wird als verlorener 
Zuschuss in Form von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens (BZ a. R.) gewährt. 
Die Förderung beträgt bis zu 50 Prozent der Netto-Anschaffungskosten, wobei der 
Förderungshöchstbetrag je PC und Laptop mit € 750,00 beschränkt ist. 
 
Demzufolge wurde seitens der Fa. PSC ein Angebot vom 01.04.2019, Angebot Nr. 1900440, 
in Höhe von € 8.084,95 inkl. 20 % Ust. zzgl. einer monatlichen Anti-Virussoftware (€ 3,96 inkl. 
20 % Ust. pro Arbeitsplatz übermittelt. 
 
Dieses Angebot enthält: 
 

 6 Stück PC’s 
 7 Stück Monitor (2 Monitore für Finanzverwalterin) 
 diverses Zubehör  
 1 Stück mobiler Tintenstrahldrucker (Bauamt) 
 1 Laptop (für gemeindeeigenes Mitteilungsblatt und Bauamt) 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Anschaffung gemäß 
Angebot der Fa. PSC unter Ausnutzung der gegebenen Landesförderung zu genehmigen. 
 
Finanzielle Bedeckung: Landesförderung und Soll-Überschuss RA 2018. 
 
n) 
 
Evaluierung gem. AschG 
 
Im Zusammenhang mit der jährlichen Evaluierung wurde vom Ingenieurbüro Krenn per 
12.04.2019 (Re-Nr. 128 04 19) eine Honorarnote in Höhe von € 654,00 inkl. 20 % Ust. gelegt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, 
 

 diese Rechnung zu genehmigen. 
 auch die jährliche Überprüfung sämtlicher Spielgeräte, der Rutsche im Freischwimmbad 

sowie den Gerätschaften in der VS Flattach über das Ingenieurbüro Krenn 
durchzuführen. Ein entsprechendes Angebot soll eingeholt werden bzw. die 
Auftragsvergabe in der GR-Sitzung 3/2019 erfolgen. 

 
Finanzielle Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2018. 



o) 
 
Anschaffung von Jacken für die Mitarbeiter der Gemeinde und des TG-Büros 
 
Im Wege der Fa. Kumusta (Mörtschach) wurden für sämtliche Bedienstete der Gemeinde und 
des TG-Büros ansprechende Jacken angeschafft. Vor allem bei Teilnahme an Verhandlungen, 
Ortsaugenscheinen, Schulungen, etc. ergibt dies einen entsprechenden Eindruck. 
 
Die Rechnung der Fa. Kumusta vom 23.04.2019, Re-Nr. 2019-10224, lautet in diesem 
Zusammenhang (Jacken + Bestickung für 20 Dienstnehmer) auf € 1.090,68 inkl. 20 % Ust.. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
p) 
 
„Risikoanalyse“ Gemeindegebiet Flattach – gemeindeeigene Gebäude und Objekte 
 
Der entsprechende Auftrag wurde bekanntlich gemäß GR-Beschluss vom 26.06.2018 an die 
Fa. P-Quadrat, 9800 Spittal/Drau, mit einer Auftragssumme von € 7.200,00 vergeben. 
 
Die entsprechenden Arbeiten sind zwischenzeitlich schon weit fortgeschritten, sodass das 
Unternehmen nunmehr mit Rechnung vom 13.04.2019, Re-Nr. PaK/4/2019, eine Teilrechnung 
in Höhe von € 3.700,00 gestellt hat. 
 
Der Bürgermeister berichtet kurz über den aktuellen Umsetzungsstand. 
 
Auf die Frage nach einem Zeitlimit für die Umsetzung erklärt Bgm. Schober, dass diesbezüglich 
eine fixe Frist vorgegeben wurde. Allenfalls kann das Projekt noch 2019 abgeschlossen werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
q) 
 
Sanierung L20a-Fraganter Straße: 
Mitverlegung Trinkwasserversorgungsleitung - Auftragsvergabe 
 
Die Sanierung des o.a. Abschnittes der L 20a Fraganter Straße und die Neuverlegung der 
Trinkwasserversorgungsleitung wurden  im Wege eines „Offenen Verfahrens“ vom Land 
Kärnten ausgeschrieben. 
 
Im Zuge der vertieften Angebotsprüfung wurde die Fa. Strabag AG, Ortenburger Straße 27, 
9800 Spittal/Drau mit einer Nettoangebotssumme von € 605.676,00 als Bestbieter ermittelt. 
 
Seitens des Straßenbauamtes Spittal/Drau wurde die Gemeinde ersucht, für den Bauteil 02 – 
Trinkwasserversorgungsleitung der Fa. Strabag AG, Ortenburger Straße 27, 9800 Spittal/Drau 
den Zuschlag zu den Bedingungen des Angebotes vom 11.04.2019 zu erteilen. 
 
Die entsprechende Vertragssumme (=Trinkwasserversorgungsleitung) lautet € 86.748,43 inkl. 
20 % Ust., wobei Bgm. Schober diesbezüglich noch nachverhandeln möchte. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen Auftrag zu genehmigen. 



r) 
 
Rechnung für Winterdienst 
 
Am 02. und 03.02.2019 war der Schneepflug von Josef Schmidl jun. defekt, sodass kurzfristig 
Schneeräumungsarbeiten für diesen Zeitraum zusätzlich vergeben werden mussten. 
 
Dazu liegt nachstehende Rechnung vor: 
 
Reiter Monika – Sommer-Winterdienst € 1.836,00 
Flattach 125, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 06/19 vom 26.04.2019 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu genehmigen. 
 



TOP 4: Genehmigung von Versicherungen 
 
 
Betriebshaftpflichtversicherung TG Mölltaler Gletscher 
Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung für Mitglieder der Lawinenkommission 
Rechtschutzversicherung für die Kommandanten der FF Flattach-Fragant 
 
 
Zum bereits geraumer Zeit diskutierten Thema „Betriebshaftpflichtversicherung TG Mölltaler 
Gletscher“ unterbreitete die Fa. AON folgendes Angebot: 
 
Die derzeitige Gesamt-Versicherungsprämie der Gemeinde wird wie folgt angepasst bzw. 
nachstehende Versicherungsleistungen ergänzend hinzugefügt: 
 
 Betriebshaftpflichtversicherung für die TG Mölltaler Gletscher 

(Anmerkung: Veranstaltungen sind somit definitiv gedeckt!) 
 Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der örtlichen Lawinenkommission 
 Rechtschutzversicherung für die Mitglieder der örtlichen Lawinenkommission 
 Rechtschutzversicherung für die beiden Kommandanten der FF Flattach-Fragant 

 
Mehrkosten zur derzeitigen Versicherungsprämie: 
 
Betriebshaftpflichtversicherung TG:     Prämie normal: € 600 
Haftpflichtversicherung für die Lawinenkommission:  Prämie normal: € 700 
 
 beide Prämien werden pauschal reduziert auf € 630/Jahr! 

 
Rechtschutzversicherung für die Lawinenkommission und 
Rechtschutzversicherung für die beiden FF-Kommandanten 
 
 beide Prämien werden pauschal reduziert auf € 420/Jahr! 

 
Somit ergeben sich aufgrund der nunmehr hinzukommenden 4 neuen Versicherungsleistungen 
jährliche Mehrkosten in Höhe von 
 

€ 1.050. 
 
Zum genannten Sachverhalt liegt derzeit folgende Polizze zur Genehmigung vor: 
 
ZÜRICH Versicherungs-AG  Polizze-Nr. KF-08361464-1  vom 11.03.2019 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die genannten Versicherungen 
bzw. die vorliegende Polizze zu genehmigen. 
 
Hinsichtlich der Aufnahme des örtlichen Hegeringleiters in die Rechtschutzversicherung hat VB 
Ebner vom Bürgermeister den Auftrag erhalten, mit der Fa. AON (Mag. Gross) Kontakt 
aufzunehmen. 



TOP 5: Bericht des Kontrollausschusses 
 
 
Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
das nachstehende Protokoll aus der Sitzung des Gemeinderates vom 17.04.2019 zur Kenntnis: 
  



 
Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen der Kontrollausschuss-Obfrau 
zustimmend zur Kenntnis. 
  



Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
das nachstehende Protokoll aus der Sitzung des Gemeinderates vom 24.04.2019 zur Kenntnis 
bzw. erörtert gleichzeitig auch die Eckpunkte des vorliegenden RA-Entwurfes 2018: 
 
Also Voraviso teilt die Obfrau mit, dass in einer der nächsten Sitzungen des 
Kontrollausschusses das Thema „Schilift Fragant“ schwerpunktmäßig geprüft werden wird. Der 
Finanzverwalter wird diesbezüglich eine Arbeitsunterlage (Status VOR Ausgliederung vs. Status 
NACH Ausgliederung) zur Verfügung stellen 



 



 



 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen der Kontrollausschuss-Obfrau 
zustimmend zur Kenntnis. 



TOP 6: Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 
 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde seitens der Gemeinderevision 
bereits geprüft und weist einen Soll-Überschuss im o.H.H. in Höhe von 
 

€ 16.491,64 
 
auf. 
 
FV Loipold erörtert kurz die Eckpunkte des vorliegenden RA-Entwurf 2018. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den RA-Entwurf 2018 als RA 
2018 festzustellen. 
 
  



TOP 7: A.o. Vorhaben „Modell Kärnten“ Straßensanierungen 2018: 
 

a) Beratung/Beschluss über Gemeindebeitrag für 
Private/Weggemeinschaften 

 
 
Im Rahmen des „Modell Kärnten“ wurden im Jahr 2018 wiederum zahlreiche Sanierungen 
 

 auf Gemeindestraßen 
 auf Güterwegen und Hofzufahrten 

 
durchgeführt: 
 
Gemeindestraßen: Sanierungskosten Förderung Land Restkosten 
 
Alte Bundesstraße € 13.724,86 € 5.489,00 (40 %) € 8.235,86 
Bergweg  € 2.981,62 € 1.043,00 (35 %) € 1.938,62 
Flattachbergerweg € 1.977,77 € 692,00 (35 %) € 1.285,77 
Innerfraganterweg € 11.438,25 € 5.719,00 (50 %) € 5.719,25 
Kleindorf-Plonersiedlung € 5.205,88 € 2.602,00 (50 %) € 2.603,88 
Mentlbrücke-Raggaschlucht € 2.388,17 € 597,00 (25 %) € 1.791,17 
Raggaangerweg € 12.585,73 € 3.146,00 (25 %) € 9.439,73 
Reißweg  € 7.841,70 € 1.960,00 (25 %) € 5.881,70 
Zufahrt Hüttenwirt € 3.489,93 € 1.395,00 (40 %) € 2.094,93 
 
Summe:  € 61.633,91 € 22.643,00 € 38.990,91 
 
Güterwege und Sanierungskosten Förderung Land Restkosten
  
Hofzufahrten: 
 
Angermann (Kleinfercher) € 92,64 € 74,00 (80 %) € 18,64 
Flattachberg € 19.472,42 € 11.683,00 (60 %) € 7.789,42 
Flattachberg-Zubringer € 5.806,80 € 3.484,00 (60 %) € 2.322,80 
Laas-Grafenberg € 38.532,48 € 25.046,00 (65 %) € 13.486,48 
Borsche vlg. Raukitzer € 41.683,83 € 33.347,00 (80 %) € 8.336,83 
Ober- u. Unteregger € 472,82 € 307,00 (65 %) € 165,82 
Schweiger vlg. Bödner € 407,52 € 326,00 (80 %) € 81,52 
Steiner vlg. Lobitzer € 10.841,61 € 7.047,00 (65 %) € 3.794,61 
Waben 1  € 7.962,26 € 5.175,00 (65 %) € 2.787,26 
Weixelbraun vlg. Ebner € 510,40 € 408,00 (80 %) € 102,40 
 
Summe:  € 125.782,78 € 86.897,00 € 38.885,78 
 
In Summe verbleiben aus beiden Bereichen somit Restkosten in Höhe von € 77.876,69. 
 
Von den Weggemeinschaften BG Flattachberg, BG Flattachberg-Zubringer, BG Steiner vlg. 
Lobitzer, BG Waben 1 und BG Laas-Grafenberg, liegen zwischenzeitlich entsprechende 
Förderansuchen auf Übernahme des jeweiligen Eigenanteiles (=Restkosten) durch die 
Gemeinde vor. 
 
Über diese Ansuchen bzw. die Höhe einer allfälligen Beitragsleistung der Gemeinde möge der 
Gemeinderat befinden. 



 
Der Gemeinderat vertritt einhellig die Ansicht, dass eine 100%ige Übernahme des 
verbleibenden Kostenanteiles für die angeführten Güterweggemeinschaften und private 
Hofzufahrten durch die Gemeinde Flattach aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen: 
 

 Die Gemeinde Flattach fördert bei allen angeführten Weggemeinschaften von den 
verbleibenden Restkosten (=Eigenanteil) nochmals im Ausmaß von 50 Prozent des 
jeweiligen Landes-Fördersatzes. 

 Die Gemeinde Flattach fördert bei allen angeführten privaten Hofzufahrten von den 
verbleibenden Restkosten (=Eigenanteil) nochmals im Ausmaß von 1/3 (=33,33 %) 
des jeweiligen Landes-Fördersatzes. 

 
Somit ergibt sich – hinsichtlich der Güterwege und Hofzufahrten - folgende Förderkulisse 
seitens der Gemeinde: 
 
Güterwege und Sanierungskosten Förderung Land Förderung Gemeinde
  
Hofzufahrten: 
 
Angermann (Kleinfercher) € 92,64 € 74,00 (80 %) € 4,97 
Flattachberg € 19.472,42 € 11.683,00 (60 %) € 2.336,83 
Flattachberg-Zubringer € 5.806,80 € 3.484,00 (60 %) € 696,84 
Laas-Grafenberg € 38.532,48 € 25.046,00 (65 %) € 4.383,11 
Borsche vlg. Raukitzer € 41.683,83 € 33.347,00 (80 %) € 2.223,43 
Ober- u. Unteregger € 472,82 € 307,00 (65 %) € 35,93 
Schweiger vlg. Bödner € 407,52 € 326,00 (80 %) € 21,74 
Steiner vlg. Lobitzer € 10.841,61 € 7.047,00 (65 %) € 822,29 
Waben 1  € 7.962,26 € 5.175,00 (65 %) € 905,86 
Weixelbraun vlg. Ebner € 510,40 € 408,00 (80 %) € 27,31 
 
Summe:  € 125.782,78 € 86.897,00 € 11.458,31 
 



TOP 7: A.o. Vorhaben „Modell Kärnten“ Straßensanierungen 2018: 
 

b) Finanzierungs- und Investitionsplan 
 
 
Hinsichtlich des Bereiches „Gemeindestraßen“ währen die genannten Restkosten naturgemäß 
seitens der Gemeinde Flattach zu übernehmen bzw. der sich ergebene Restkostenanteil im 
Wege von BZ-Mittel 2019 zu bedienen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachdem das Land Kärnten 
nunmehr die endgültigen Abrechnungssummen übermittelt hat - nachstehenden 
Finanzierungs- und Investitionsplan zu genehmigen: 
 
A.o. Vorhaben: „Modell Kärnten“ Straßensanierungen 2018 – Gemeindestraßen: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      

Baukosten € 61.600 € 61.600 

Gesamtkosten        € 61.600 € 61.600 

    
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      

Förderung Land Kärnten  € 22.600 € 22.600 

BZ-Mittel 2019 € 39.000 € 39.000 

Gesamtsummen € 61.600 € 61.600 

 
Hinsichtlich des Bereiches „Güterwege und Hofzufahrten“ wäre aufgrund der unter Top 7 a) 
beschlossenen Beitragsleistung der Gemeinde zu den verbleibenden Restkosten für die 
Weggemeinschaften und private Hofzufahrten ebenfalls ein Finanzierungs- und 
Investitionsplan wie folgt zu beschließen: 
 



A.o. Vorhaben: „Modell Kärnten“ Straßensanierungen 2018 – Güterwege und Hofzufahrten: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      

Baukosten € 126.000 € 126.000 

Gesamtkosten        € 126.000 € 126.000 

    
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      

Förderung Land Kärnten  € 87.000 € 87.000 
Förderung Gemeinde Flattach 
(BZ-Mittel 2019) € 11.500 € 11.500 
Eigenanteil 
Private/Weggemeinschaften € 27.500 € 27.500 

Gesamtsummen € 126.000 € 126.000 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- und 
Investitionsplan zu genehmigen. 



TOP 8: A.o. Vorhaben „Hochwasserschäden 2018“ –  
 Finanzierungs- und Investitionsplan 
 
 
Laut Kostenaufstellung des Baudienstes der VG beträgt die Gesamt-Schadenssumme aus dem 
Hochwasserereignis im Herbst 2019 
 

€ 353.500. 
 
Zusammenstellung: 
 
Zufahrtsstraße Laas    € 6.840,48 
Quellfassung der Gemeindewasserversorgungsanlage   € 4.860,00 
Straße Laas – Innerfragant    € 23.364,00 
Raggabachbrücke und Zufahrtsstraße   € 19.566,00 
Furt beim Radweg    € 7.183,00 
Straße Moarbichl    * € 50.262,00 
Parkplatz „Raggaschlucht“    € 7.675,20 
Rückweg „Raggaschlucht“ – II – 10/2018   € 25.326,00 
Raggaschlucht – II – 10/2018   € 208.392,00 
 
Bruttosumme:    € 353.500,00 
 
* 
Summe lt. tatsächlicher bzw. erfolgter Ausschreibung:    € 46.000,00 
 
 
Lt. Vorsprache des Bürgermeisters bei LR Ing. Fellner am 13.03.2019 wurde gemeinsam mit 
dem Gemeindereferenten der Versuch unternommen, die entsprechenden Fördertöpfe des 
Bundes (KAT-Fonds) und des Landes (KAT-Fonds), sowie die „Kommunale Tiefbauoffensive“ 
bestmöglich auszunutzen. 
 
    Kosten: 
 
Quellfassung Gemeinde-WVA:  € 4.800 
Furt bei Radweg:   € 7.000 
Rückweg „Raggaschlucht“ – II – 10/2018  € 233.000 
+ „Raggaschlucht“ – II – 10/2018 
 
Summe:    € 245.000 
 
davon: 
 
50 % Refundierung via KAT-Fonds Bund  € 122.500 
 
verbleibt:    € 122.500 
 
davon: 
 
25 % Refundierung via KAT-Fonds Land  € 30.625 
 
Rest (Gemeindeanteil):   € 91.875 
 



    Kosten: 
 
Zufahrtsstraße Laas   € 6.800 
Straße Laas – Innerfragant 
+ Raggabachbrücke mit Zufahrtsstraße  € 43.000 
 
Parkplatz „Raggaschlucht“   € 7.600 
 
Summe:    € 57.400 
 
davon: 
 
50 % Refundierung via KAT-Fonds Bund  € 28.700 
 
verbleibt:    € 28.700 
 
davon: 
 
25 % Refundierung via KAT-Fonds Land  € 7.100 
 
verbleibt:    € 21.600 
 
davon: 
 
35 % „Kommunale Tiefbauoffensive“ (KTP)  € 7.600 
 
Rest (Gemeindeanteil):   € 14.000  
 
Nach nochmaliger Beurteilung der Sachlage ist UAL Mag. (FH) Pobaschnig mit LR Ing. Fellner 
in weiterer Folge übereingekommen, dass anstelle der vorstehend beschriebenen 
„Aufsplittung“ der betroffenen Schadensereignisse zur bestmöglichen Ausnutzung der KAT-
Fördertöpfe des Bundes bzw. des Landes  
 

BZ-Mittel a.R. von in Summe € 45.000 
(2019: € 30.000 BZ a.R. und 2020: € 15.000 BZ a.R.) 

 
gewährt werden. Das entsprechende Zusicherungsschreiben ist zwischenzeitlich ergangen. 
 
Damit verbunden wäre zum a.o. Vorhaben „Hochwasserschäden 2018“ nachstehende 
Finanzierungs- und Investitionspläne 
 

 A.o. Vorhaben „Hochwasserschäden 2018“ 
 A.o. Vorhaben „Hochwasserschaden Raggaschlucht 2018“ 
 A.o. Vorhaben „Straße Moarbichl 2018 – Hochwasserschaden 2018“ 

 
durch den Gemeinderat zu beschließen: 
 
 
 



A.o. Vorhaben „Hochwasserschaden Raggaschlucht 2018“: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      
Sanierungs- 
Instandsetzungskosten € 208.500 € 208.500 

Gesamtkosten        € 208.500 € 208.500 

    
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      

KAT-Fonds Bund € 104.250 € 104.250 

Eigenmittel (Raggaschlucht) € 104.250 € 104.250 

Gesamtsummen € 208.500 € 208.500 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- 
und Investitionsplan zu genehmigen. 
 
A.o. Vorhaben „Hochwasserschäden 2018“: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      
Sanierungs- 
Instandsetzungskosten € 94.700 € 94.700 

Gesamtkosten        € 94.700 € 94.700 

    
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      

KAT-Fonds Bund € 47.300 € 47.300 
Eigenmittel 
(Soll-Überschuss RA 2018) € 2.400 € 2.400 

BZ 2019 a.R. € 30.000 € 30.000 

BZ 2020 a.R. € 15.000 € 15.000 

Gesamtsummen € 94.700 € 94.700 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- 
und Investitionsplan zu genehmigen. 



A.o. Vorhaben „Straße Moarbichl 2018 – Hochwasserschaden 2018“: 
 

A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      
Sanierungs- 
Instandsetzungskosten € 46.000 € 46.000 

Gesamtkosten        € 46.000 € 46.000 
 
    
 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 
   
  Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2019 

      

KAT-Fonds Bund € 23.000 € 23.000 

Österreichische Bundesforste € 13.200 € 13.200 

AG NB Flattach 2.900 € 2.900 

Weggemeinschaft Unterer Weg € 1.150 € 1.150 
Weggemeinschaft Flaten 
Oberboden € 5.750 € 5.750 

Gesamtsummen € 46.000 € 46.000 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- 
und Investitionsplan zu genehmigen. 



TOP 9: TK Flattach: 
 Ansuchen um Gemeindebeitrag zum Trachtenankauf 
 
 
Seitens der TK Flattach liegt nachstehendes Ansuchen auf eine finanzielle Beitragsleistung der 
Gemeinde zur Anschaffung neuer Trachten wie folgt vor: 
 
  



 
Der Bürgermeister ist mit Kapellmeister Josef Schmidl jun. übereingekommen 
 

 die Position „Schuhe“ hinsichtlich einer Förderung der Gemeinde nicht zu 
berücksichtigen 

 zum vorstehenden Ansuchen eine einmalige freiwillige Beitragsleistung der Gemeinde 
in Höhe von € 3.800,00 zu gewähren. Dies entspricht einer mehr als 50%igen 
Förderung der Position „Dirndl“. 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, der TK Flattach zum 
vorstehenden Ansuchen eine einmalige freiwillige Beitragsleistung in Höhe von € 3.800,00 zu 
gewähren.  



Finanzielle Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2018. 



TOP 10: Goldbergbauhütte in der Hochwurten - Neuverpachtung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss wurde die Neuverpachtung der „Goldbergbauhütte“ in der Hochwurten 
im Frühjahr 2019 neu ausgeschrieben bzw. im Zuge dessen auch der bisherige Pächter von 
der Neuausschreibung in Kenntnis gesetzt. 
 
Per 16.02.2019 hat Hr. Peter Zraunig (bisheriger Pächter) sein Angebot per E-Mail mit einem 
jährlichen Pachtzins von € 500,00 (inkl. 20 % Ust.) bekannt gegeben. Per 25.03.2019 teilte 
Zraunig jedoch schriftlich mit, dass er aus beruflichen und wirtschaftlichen Gründen das 
genannte Angebot zurückzieht. 
 
Per 06.03.2019 hat Fr. Bianca Tiefnig, Laas 29, folgendes Angebot hinsichtlich der 
Neuverpachtung gelegt: 
 



 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die „Goldbergbauhütte“ in der 
Pachtperiode 2019 bis 2023 gemäß vorstehendem Angebot an Fr. Bianca Tiefnig zu 
verpachten. 



 
Im Rahmen eines gemeinsamen Termins mit Hr. Peter Zraunig, Fr. Tiefnig und einem 
Gemeindevertreter Mitte Mai vor Ort soll zudem eine geregelte Übergabe (Übergabeprotokoll) 
akkordiert werden. Ein Pachtvertrag ist sodann zu erarbeiten. 
 



TOP 11: Stromliefervertrag mit der KELAG („Kommunalmodell“) – 
 Zusatzvereinbarung 
 
 
Die 2. Zusatzvereinbarung zum Stromliefervertrag mit der KELAG („Kommunalmodell“) wurde 
vom Gemeinderat am 25.04.2016 unter TOP 16 beschlossen. 
 
Per 20.03.2019 wurde nunmehr seitens der KELAG (Hr. Aschbacher) nachstehende 3. 
Zusatzvereinbarung an die Gemeinde übermittelt, womit der zugrunde liegende 
Stromliefervertrag entsprechend abgeändert werden soll. 
 



 



 



 



Zur vorstehenden 3. Zusatzvereinbarung wurde der Gemeinde seitens der KELAG mit 
Schreiben vom 09.04.2019, eingelangt am 12.04.2019, mitgeteilt, dass aufgrund der 
positiven Auswertung der Beschaffung im ersten Quartal eine Verbesserung des vorliegenden 
Strompreisangebotes in der Form angeboten werden kann, dass eine 
 

 Erhöhung des genannten Energieeffizienzbonus für 2020 und 2021 von 10 % auf 
16,3 % 

 
gewährt wird. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Zusatzvereinbarung 
zum Stromliefervertrag „Kommunalmodell“ einschließlich Schreiben vom 09.04.2019 
(Erhöhung Energieeffizienzbonus für 2020 und 2021 von 10 % auf 16,3 %) zu genehmigen. 
 
 



TOP 12: Sanierung L20a-Fraganter Straße: 
 Vereinbarung zur Umsetzung des Regierungsbeschlusses zum 
 Auslaufen der Mitfinanzierung der L20a-Sanierung durch die 
 Gemeinde Flattach 
 
 
Zur Verinnerlichung der Chronologie der Ereignisse wird auf nachstehenden Protokollauszug 
aus der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 24.09.2018, TOP 23, verwiesen: 
 
Beginn Protokollauszug 
 
Die in der GR-Sitzung vom 05.07.2018 beschlossene Vereinbarung-NEU zur Sanierung der 
L20a-Fraganter Straße wurde noch am 06.07.2018 an das Büro von Straßenbaureferent LR 
Martin Gruber übermittelt bzw. in einem um Gegenzeichnung ersucht. 
 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde der Gemeinde – trotz mehrfacher Urgenzen im Wege des 
politischen Büros bzw. im Wege der zuständigen Abt. 9 (Abteilungsvorstand DI Bidmon und 
DI Tuppinger als Leiter des SBA Spittal/Drau) noch keinerlei gegengezeichnetes Exemplar 
übermittelt bzw. konnten die für 2018 zugesicherten Baumaßnahmen an der Straße bis dato 
nicht starten. 
 
Im Rahmen der heutigen GV-Sitzung wurden der Leiter der Abt. 9 (DI Bidmon) sowie der Leiter 
des SBA Spittal/Drau (DI Tuppinger) eingeladen, den GV-Mitgliedern den derzeitigen Status-
Quo schildern bzw. allenfalls die Gründe für die zeitlichen Verzögerungen zu beschreiben. 
 
DI Bidmon hat der Einladung keine Folge geleistet, sodass der Bürgermeister zu diesem TOP 
nur DI Tuppinger begrüßt, und diesen um seine Ausführungen ersucht. 
 
DI Tuppinger schildert die Chronologie der bis dato erfolgten Sanierungen bzw. den Stand der 
jüngsten Entwicklungen seit der GR-Sitzung vom 05.07.2018. 
 
Lt. Verfassungsdienst des Landes Kärnten ist Straßenbaureferent LR Gruber gar nicht 
ermächtigt, die vom Gemeinderat am 05.07.2018 genehmigte Vereinbarung-NEU mit dem 
ausgepixelten Passus hinsichtlich der direkten Anweisung des restlichen und letztmaligen 
Gemeindeanteiles von € 340.000,00 an das Land Kärnten zu unterfertigen. Dies würde dem 
Beschluss der Kärntner Landesregierung widersprechen, auf dessen Grundlage die 
Vereinbarung-NEU vom Land aufgesetzt wurde. 
 
Der Leiter der Landesfinanzabteilung, Dr. Felsner, beharrt auf die Forderung, wonach der 
restliche Gemeindebeitrag von € 340.000 vor Baubeginn direkt dem Land zufließen muss. Dies 
vor allem vor dem Hintergrund des neuen Buchhaltungssystems („Doppik“) des Landes. 
Demnach muss der „Vermögenszuwachs“ direkt vom Land an sich selbst bezahlt und kann von 
keinem Dritten (sprich der Gemeinde) angewiesen werden. Somit muss die Gemeinde definitiv 
vor Baubeginn den Betrag von € 340.000 an das Land leisten. 
 
Als Absicherung für die Gemeinde, wonach nach Anweisung der Mittel die Baumaßnahmen 
auch tatsächlich umgesetzt werden, skizzierte Felsner folgende Vorgehensweise: 
 
Die Gemeinde Flattach weist ihren Beitrag (€ 340.000) erst binnen 14 Tagen nach 
entsprechender Auftragsvergabe an die bauausführende Firma an das Land an. 
 
Tuppinger hat für die L20a im Bauprogramm 2019 des Landes € 500.000 fix vorgesehen. Hinzu 
kommen € 100.000 vorgesehene Mittel im Jahr 2020. Dieses Bauprogramm muss der 



Landtag beschließen. Unter Einbeziehung der Gemeinde-Mittel in Höhe von € 340.000 kann im 
Jahr 2019 ein Betrag von € 840.000 verbaut werden (Abschnitte: Oschenikbachbrücke bis 
Ortsbeginn Innerfragant sowie Ortsende Innerfragant bis Auffahrt Oschenik (ohne 
Ortsdurchfahrt Innerfragant!). 
 
Tuppinger sichert zu, die Ausschreibung für die genannten Baumaßnahmen im Jahr 2019 
(Volumen: € 840.000) im Jänner/Februar 2019 (attraktive Preise erzielbar) zu tätigen. Als 
Baubeginn wird einvernehmlich die 2. Mai-Woche 2019 fixiert. 
 
Sollte das Ausschreibungsergebnis eine niedrigere Auftragssumme als die für 2019 
veranschlagten € 840.000 ergeben, so wird der Abschnitt „Ortsdurchfahrt Innerfragant“ 
ebenfalls sofort (Frühjahr 2019) ausgeschrieben. 
 
Nach eingehender Diskussion wird einvernehmlich vereinbart, dass sich DI Tuppinger 
umgehend bis Ende Oktober 2018 mit Dr. Felsner, LR Gruber und Mag. Schneider um die 
Erstellung der notwendigen und adaptierten Zusatz-Vereinbarung zur Vereinbarung lt. GR-
Beschluss vom 05.07.2018 bemüht. 
 
Ziel dieser Zusatz-Vereinbarung ist es, dass der Akt nicht abermals zur Beschlussfassung an 
die Kärntner Landesregierung übermittelt werden muss, sondern vom Straßenbaureferenten 
unterfertigt und vom Gemeinderat beschlossen werden kann. 
 
Ende Protokollauszug 
 
Per 13.02.2019 hat nunmehr DI Tuppinger (SBA) nachstehende Vereinbarung an Bgm. 
Schober übergeben, welche von diesem unterfertigt und in weiterer Folge dem 
Straßenbauleiter zur Gegenzeichnung durch LR Gruber ausgehändigt wurde. 
 
Anmerkung der Amtsleitung: 
 
Aus dem Kurzprotokoll vom 09.04.2019 aus der Sitzung der Kärntner Landesregierung war zu 
diesem Thema folgendes zu entnehmen: 
 
Auszug Beginn 
 

B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

der 23. Sitzung der Kärntner Landesregierung 
am 09.April 2019 
Beginn: 09:00 Uhr 

 
IV. 

 
Landesrat Martin GRUBER 

 
1. 09-L-020017/4-2018 (030/2019); L 20a Fraganter Straße Km 0,00 bis km 8,90; 

Vereinnahmung und Zuführung von Mitteln der Gemeinde Flattachdurch die Abteilung 
9 -Regierungsvortrag 

 
Es wird beschlossen: 
 
1. 
 



Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.  
 
2. 
 
Das Baulos L 20a Fraganter Straße, KS 020.028, Oschenigbachbrücke-Auffahrt 
Oschenigspeicher, wird mit einem zusätzlichen Finanzierungsanteil der Gemeinde Flattach in 
der Höhe von rund €340.000,--im Rahmen des Bauprogramms 2019 ausgeschrieben.  
 
3. 
 
Die Mittel von der Gemeinde Flattach in der Höhe von € 340.000,-- werden von der Abteilung 
9 im Globalbudget Straßen und Brücken, Detailbudget Erhaltung auf der Fin.Pos. 2-61105-5, 
Sachkonto S8505000 vereinnahmt und ausgabenseitig der Fin.Pos. 1-61105-9, Sachkonto 
S6110000 zugeführt. 
 

Stimmeneinheit 

Auszug Ende 
 
GR Helmut Brandstätter wiederholt seine bereits mehrfach kundgetane Ansicht, wonach es 
seiner Ansicht nach ein Fehler war, seitens der Gemeinde aus dem bestehenden Vertrag 
auszusteigen bzw. nunmehr € 340.000 an das Land zu überweisen. Brandstätter spricht sich 
somit wiederholt gegen diese Vorgehensweise aus. 
 
Stellungnahme GR Goritschnig: 
 

 Seiner Ansicht nach sollten die ggst. € 340.000 erst nach Fertigstellung der Sanierung 
an das Land Kärnten angewiesen werden. 

 
 Bgm. Schober hat mit seiner Fraktion dem zuständigen Straßenbaureferenten LR 

Gruber einen „Bärendienst“ erwiesen, 0,5 Millionen Euro verschenkt, und der Gemeinde 
dadurch nachhaltig geschadet. 

 
Bgm. Schober entgegnet: 
 
Würde die Gemeinde die nun vorliegende Vereinbarung nicht annehmen, so müsste sie 1,8 
Millionen Euro neu aufstellen. 
 
GR Helmut Brandstätter weist in diesem Zusammenhang auch auf die derzeitigen KELAG-
Baustellen „Wurtenboden“ und „Feldsee“ hin. Aufgrund der dadurch entstehenden 
Beanspruchung der L20a sieht er Konfliktpotenzial im Zusammenhang mit der nunmehr 
beabsichtigten Sanierung der L20a. 
 
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass die ausführende Firma STRABAG auch die Baulose der 
KELAG übernommen hat, und somit eine adäquate Koordinierung aller Bauvorhaben 
stattfindet. Zudem werden Vertreter der KELAG und des SBA Spittal/Drau bei jeder L20a-
Baubesprechung dabei sein. 
 
GR Ampferthaler schließt sich den Ausführungen von GR Brandstätter an. Zudem habe die 
Gemeinde auch keine Garantie, wann und ob die restlichen Sanierungen an der L20a erfolgen 
werden. Für die Gemeinde Flattach wurde ihrer Ansicht nach somit nicht das Optimum 
herausgeholt. Solange die Gemeinde mit einem 20%igen Kostenanteil eingebunden war, hatte 
sie zumindest ein Mitspracherecht an der Sanierung dieser Straße. 
 



Über Antrag von Bgm. Schober wird nach reger Diskussion mehrheitlich mit 10 Stimmen zu 4 
Gegenstimmen (GR Goritschnig, GR Ampferthaler, GR Helmut Brandstätter, GR Pußnig) 
beschlossen, nachstehende Vereinbarung zu genehmigen: 
 
  



 

 
 
  



 
  



TOP 13: Sanierung Kulturhaus: Status Quo und weitere Vorgehensweise – 
 Bericht 
 
 
Der Bürgermeister berichtet über folgendes: 
 
Im Rahmen der jüngsten Zusammenkunft von Bgm. Schober mit Gemeindereferent LR Ing. 
Fellner am 13.03.2019 wurde vom Bürgermeister auch das Projekt „Sanierung Kulturhaus 
Flattach“ thematisiert. 
 
Die Planung des Vorhabens ist nunmehr abgeschlossen bzw. erfolgte unter Einbeziehung aller 
Beteiligten. 
 
Seitens der zuständigen Fachabteilung (DI Fercher und Mag. (FH) Pobaschnig) wurde das 
Projekt geprüft und überaus positiv beurteilt. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass infolge der lukrativen Förderkulisse der „Kommunalen 
Tiefbauoffensive“ des Landes Kärnten die BZ-Mittel 2019 und 2020 der Gemeinde zum Großteil 
in die Sanierung des Straßennetzes fließen werden, muss dieses Vorhaben nunmehr 
verschoben werden bzw. ist „langfristig“ zu sehen. Die Gemeinde wird zudem gefordert sein, 
einen beträchtlichen Teil des zu erwartenden Gemeindebeitrages vorab anzusparen. 
 
Überdies wurde einvernehmlich vereinbart, dass die Projekte „Sanierung Kulturhaus Flattach“ 
und „Innensanierung VS Flattach“ beim Schulbaufonds als 1 Projekt (Synergien!) eingereicht 
bzw. zusammengefasst werden. Ab 2022 sollte die Gemeinde somit zielgerichtete 
Ansparungen tätigen. 
 
Ersatzmitglied Ing. Hartweger erkundigt sich, in welchem Planungsstadium sich das Projekt 
befindet. 
 
Bgm. Schober beantwortet diese Frage mit dem Stadium „Einreichplanung“. 
 
Hartweger bezweifelt die Zukunftsträchtigkeit dieses Vorhabens. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass das Projekt in seiner derzeitigen Form nicht in Stein gemeißelt 
ist. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zustimmend zur Kenntnis. 
  



TOP 14: Benützungsvertrag „Weißensteinstraße“ mit der Österreichischen 
 Bundesforste AG (ÖbF) - Neuvertrag 
 
 
Der Benützungsvertrag mit der Österreichischen Bundesforste AG (ÖbF) über die Benützung 
der „Weißensteinstraße“ als Rodelbahn ist per 31.03.2018 ausgelaufen. 
 
Durch den zuständigen Revierleiter Ing. Arnold Knötig wurde nunmehr nachstehender 
Benützungsvertrag für den Zeitraum 01.03.2019 bis 28.02.2024 übermittelt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehenden 
Benützungsvertrag zu genehmigen: 
 
 
  



 
  



 
  



 
  



TOP 15: Grundstücksankauf von öffentlichem Wassergut (ÖWG) – 
 Kaufvertrag - Beratung 
 
 
Die Gemeinde Flattach hat beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) das Interesse auf 
käuflichen Erwerb der ÖWG-Parzellen-Nr. 961/1 und 961/2 (Öffentliches Wassergut), KG 
73302 Flattach, im Gesamtausmaß von 3.580 m² bekundet. Mit Schreiben des BMF vom 
21.02.2019 wurde vom Ministerium ein diesbezüglicher Kaufpreis von € 1,00/m² mitgeteilt 
bzw. nachstehender Kaufvertrag übermittelt: 
 
Die beiden Parzellen befinden sich schattseitig bzw. stellen einen Teil des Glocknerradweges 
R8 dar. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehenden Kaufvertrag zu 
genehmigen: 
 



 



 



 



 
  



TOP 16: Hr. Thomas Oberrainer: 
 Vermessungsurkunde DI Dr. Abwerzger vom 08.01.2019, GZ: 
 11019/18V: Übernahme einer Teilfläche in das öffentliche Gut – 
 Beschluss (einschließlich Verordnung) 
 
 
Auf Grundlage der Vermessungsurkunde des DI Dr. Günther Abwerzger, 9800 Spittal/Drau, 
vom 08.01.2019, GZ: 11019/18V, soll das darin neu vermessene und dargestellte Trennstück 
„1“ im Ausmaß von 135 m² aus der Parzelle-Nr. 582/1, KG 73303 Fragant, in das öffentliche 
Wegenetz der Gemeinde Flattach (Parzelle-Nr. 1654/3, KG 73303 Fragant) übernommen, dem 
Gemeingebrauch gewidmet bzw. der Parzelle-Nr. 1654/3, KG 73303 Fragant, zugeschrieben 
werden. 
 
Damit verbunden ist die Beschlussfassung der nachstehenden Verordnung notwendig. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

 das, in  der Vermessungsurkunde des DI Dr. Günther Abwerzger, 9800 Spittal/Drau, 
vom 08.01.2019, GZ: 11019/18V, neu vermessene und dargestellte Trennstück „1“ im 
Ausmaß von 135 m² aus der Parzelle-Nr. 582/1, KG 73303 Fragant, in das öffentliche 
Wegenetz der Gemeinde Flattach (Parzelle-Nr. 1654/3, KG 73303 Fragant) zu 
übernehmen, dem Gemeingebrauch zu widmen bzw. der ÖG-Parzelle-Nr. 1654/3, KG 
73303 Fragant, zuzuschreiben. 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen. 
 
In diesem Zusammenhang liegt die Honorarnote des DI Dr. Abwerzger vom 27.03.2019, Re-
Nr. 2526/2019, in Höhe von € 714,00 inkl. 20 % Ust. vor. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung genehmigen. 
 
Der Gemeinderat Flattach hat am 23.09.2010 unter TOP 19 entsprechende Richtwerte für 
den Ankauf von Flächen aus dem öffentlichen Gut wie folgt festgesetzt: 
 
Kategorie „Bauland“ sprich „unverbautes Bauland“    € 10,00/m² 
Kategorie „Wald“        € 02,00/m² 
Kategorie „Grünland/Wiese“ bzw. „Acker“     € 03,00/m² 
Kategorie „Brachland“       € 00,50/m² 
 
Trotz dieser Richtwerte ist laut Festlegung des Gemeinderates jeder beabsichtigte Verkauf von 
ÖG-Flächen einer Einzelfallprüfung zu unterziehen, sodass Abweichungen von diesen 
Richtwerten – bei nachvollziehbarer Begründbarkeit – möglich sind. 
 
Im Umkehrschluss können diese Richtwerte wohl auch im Falle eines Ankaufes von 
Grundflächen in das öffentliche Gut zur Anwendung kommen. 
 
Die von Herrn Oberrainer anzukaufende Teilfläche im Ausmaß von 135 m² weist folgende 
Flächenwidmungen auf: 
 
rund 40 m²: „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ 
rund 95 m²: „Bauland-Dorfgebiet“ 
 
Wendet man vorstehende Richtsätze auf diese Widmungseigenschaften an, so ergibt sich 
folgender Kaufpreis: 



 
40 m² x € 03,00/m² = € 120,00 
95 m² x € 10,00/m² = € 950,00 
Kaufpreis gesamt:    € 1.070,00 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Kaufpreis zu 
genehmigen. 



 
  



 
  



 
TOP 17: Hr. Franz Wallner: Ansuchen um Ankauf von öffentlichem Gut 
 

a) finaler Beschluss nach Kundmachung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 11.12.2018, TOP 16, wurde einstimmig beschlossen, dem Ansuchen 
von Herrn Wallner zu entsprechen, und die von ihm beantragte ÖG-Teilfläche im Ausmaß von 
rund 167 m² der Parzelle-Nr. 954/1, KG 73302 Flattach, als öffentliches Gut aufzulassen und 
an ihn zu veräußern. Sämtliche Vermessungskosten bzw. Kosten der grundbücherlichen 
Durchführung sind vom Antragsteller zu tragen. 
 
Als Preis pro m² für die aufzulassende Teilfläche wurde ein Preis von € 3,00 festgesetzt (in 
Anlehnung an die Kategorie: „Grünland/Wiese“ bzw. „Acker“). Die Restfläche des ggst. 
öffentlichen Gutes soll weiterhin Öffentlichkeitscharakter aufweisen. 
 
Die beabsichtigte ÖG-Auflassung wurde per 19.12.2018 öffentlich kundgemacht bzw. die 
Widerspruchsberechtigten verständigt. Zudem wurde Herr Wallner über den GR-Beschluss 
vom 11.12.2018 in Kenntnis gesetzt bzw. ersucht, die entsprechende Vermessung zu 
veranlassen. 
 
Nach Ende der Kundmachungsfrist (16.01.2019) kann festgestellt werden, dass keinerlei 
Einwendungen eingegangen sind. 
 
Erst nach Vorliegen der entsprechenden Vermessungsurkunde bzw. des exakten 
Flächenausmaßes der aufzulassenden ÖG-Teilfläche kann der Gemeinderat die finale 
Beschlussfassung zur ÖG-Auflassung fassen. 
 
Die entsprechende Vermessungsurkunde vom 07.03.2019, GZ: 7583/19, der 
Sammer&Sammer ZT GmbH, wurde von Hr. Wallner nunmehr vorgelegt bzw. beträgt das 
exakte Flächenausmaß der aufzulassenden ÖG-Teilfläche tatsächlich 167 m². 
 
Auf Grundlage der Vermessungsurkunde der Sammer&Sammer ZT GmbH vom 07.03.2019, 
GZ: 7583/19, soll das darin neu vermessene und dargestellte Trennstück „1“ im Ausmaß von 
167 m² aus der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 954/1, KG 73302 Flattach, als öffentlich Gut und 
der Gemeingebrauch daran aufgelassen, und den Parzellen-Nr. 43/1 und 43/4, KG 73303 
Flattach, zugeschrieben werden. 
 
Damit verbunden ist die Beschlussfassung der nachstehenden Verordnung notwendig. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen: 
 

 das in der Vermessungsurkunde der Sammer&Sammer ZT GmbH vom 07.03.2019, GZ: 
7583/19, neu vermessene und dargestellte Trennstück „1“ im Ausmaß von 167 m² aus 
der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 954/1, KG 73302 Flattach, als öffentliches Gut und 
den  Gemeingebrauch daran aufzulassen, und den Parzellen-Nr. 43/1 und 43/4, KG 
73303 Flattach, zuzuschreiben. 

 



TOP 17: Hr. Franz Wallner: Ansuchen um Ankauf von öffentlichem Gut 
 

b) Beschluss der Verordnung 
 
 
Im Zusammenhang mit der ÖG-Auflassung unter TOP 17 a) liegt nachstehende Verordnung 
zur Beschlussfassung vor: 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehende Verordnung zu 
genehmigen: 
 
  



 
  



 
  



 



TOP 18: Stellenplan 2019 - Abänderung 
 
 
Zum Stellenplan 2019 ergeben sich (siehe dienstrechtliche Erledigungen unter TOP 21) 
folgende Änderungen: 
 

 Für die ganzjährige Park- und Grünflächenpflege sowie die Betreuung des 
Kommunalfriedhofes soll die derzeit vakante Planstelle TH-RP2 (18/2) gemäß K-GMG 
im Beschäftigungsausmaß von 10 % wie folgt neu bewertet werden: 
 
Planstelle TH-HK3 (24/4) gemäß K-GMG mit einem Beschäftigungsausmaß von 11,05 
%. 
 

 Die Saisonplanstelle „Bademeister“ AD-AD1 (27/5) gemäß K-GMG im 
Beschäftigungsausmaß von 100 % soll wie folgt neu bewertet werden: 
 
Planstelle AD-AD3 (33/7) gemäß K-GMG mit einem Beschäftigungsausmaß von 100 
%. 

 
Die beabsichtigten Abänderungen zum Stellenplan 2019 wurden zur 
Begutachtung/Genehmigung an das Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) übermittelt bzw. von 
dieser Stelle genehmigt. Die Genehmigung seitens der Abteilung 3 – Gemeinden steht noch 
aus. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Stellenplan 2019 wie folgt 
abzuändern bzw. zu genehmigen: 
 
  



 



TOP 19: Audit familienfreundlichegemeinde: 
 Zielvereinbarung über umzusetzende Maßnahmen 
 
 
Vom Gemeinderat wurde am 26.06.2018 die Teilnahmevereinbarung zum Audit 
familienfreundlichegemeinde beschlossen. 
 
In weiterer Folge wurden viele Thematiken rund um diesen Prozess in einer Arbeitsgruppe 
bzw. Workshops ausgearbeitet bzw. liegt nunmehr eine Zielvereinbarung vom 30.01.2019 vor. 
 
Darin sind die Ergebnisse aus der Arbeit der Workshops/der Arbeitsgruppe in der Form 
abgebildet, dass nachstehende 10 Maßnahmen hinsichtlich Ihrer Umsetzung vorgeschlagen 
bzw. ausgearbeitet wurden: 
 

1.  Kleinkindbetreuungsangebot: 
 Erhebung der Möglichkeiten und des verbindlichen Bedarfs 

2.  Ausweitung Kinderbetreuung: 
 Erhebung der Möglichkeiten und des verbindlichen Bedarfs 

3.  Optimierung und Ausbau der Spielplätze 
4.  Kinderzukunftswerkstatt: Ideenauswertung, Bilderausstellung und 

 Kindergemeindekarte 
5.  Jugend ans Wort 
6.  Jugendtreff – Erhebung der Möglichkeit und Erstellung eines Konzepts 
7.  Belebung Park in Flattach 
8.  Optimierung der Sportangebote 
9.  Jobbörse 
10.  Ideenbriefkasten 
11.  Ehrenamtsbörse – Erhebung der Möglichkeit 
12.  Themenweg Bergbau 
13.  Flattacher Sicherheitsstammtisch 
14.  Sprechstunden in speziellen Lebensphasen – Erhebung der Möglichkeiten 

 
Der Gemeinderat möge somit beraten und beschließen, welche der vorstehenden Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Über jene Maßnahmen, die einer Umsetzung zugeführt werden 
sollen, erfolgt sodann eine jährliche Berichterstattung über den Fortschritt der Umsetzung. 
 
Folgender Vorschlag steht dabei im Raum, wobei Maßnahme 1 – 6 Priorität 1 und Maßnahme 
7 – 12 Priorität 2 genießen: 
 
 

1.  Kleinkindbetreuungsangebot: 
 Erhebung der Möglichkeiten und des verbindlichen Bedarfs 
 Ausweitung Kinderbetreuung: 
 Erhebung der Möglichkeiten und des verbindlichen Bedarfs 

2.  Jugendtreff – Erhebung der Möglichkeit und Erstellung eines Konzepts 
3.  Optimierung der Sportangebote 
4.  Optimierung und Ausbau der Spielplätze 
5.  Kinderzukunftswerkstatt: Ideenauswertung, Bilderausstellung und  

 Kindergemeindekarte 
6.  Ideenbriefkasten 

_______________________________________________________ 
 
 



7.  Jobbörse 
8.  Themenweg Bergbau 
9.  Flattacher Sicherheitsstammtisch 
10.  Sprechstunden in speziellen Lebensphasen – Erhebung der Möglichkeiten 
11.  Belebung Park in Flattach 
12.  Ehrenamtsbörse – Erhebung der Möglichkeit 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, Art und Reihenfolge/Priorität der 
umzusetzenden Maßnahmen wie vorstehend zu genehmigen. 
 



TOP 20: Themenweg Großfragant: Vereinbarungen mit der 
 Güterweggemeinschaft Großfragant (AAW Großfragant) und der  
 AG Groß- und Kleinfraganter Hochalm 
 
 
Die beiden genannten Vereinbarungen sind lt. jüngster Erkenntnisse noch final mit dem Land 
Kärnten abzustimmen, und heute somit von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen TOP von der 
Tagesordnung abzusetzen und in der kommenden Sitzung zu behandeln. 
 



TOP 21: Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Hinweis des Schriftführers: 

Dieser TOP ist gemäß § 36 (3) der K-AGO dem ggst. Protokoll nicht zu entnehmen bzw. wird 
lediglich in der Originalniederschrift vollinhaltlich abgebildet. 

 



Der Vorsitzende bedankt sich für die heutige Sitzung, und lädt im Anschluss an die Sitzung 
alle Anwesenden noch zu einem Umtrunk und Imbiss in sein Büro ein. 
 
Dies vor allem vor dem Hintergrund der beiden eingangs genannten „Geburtstagskinder“. 
 
Bgm. Schober beschließt die Sitzung um 20:00 Uhr. 
 
Für den Gemeinderat: 
  
1. Protokoll-Mitunterfertiger: Der Bürgermeister: 
GR Heidemarie AMPFERTHALER Kurt SCHOBER 
 
  
……………………………………….. ………………………………………. 
 
2. Protokoll-Mitunterfertiger: 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
 
……………………………………….. 
 
 

Der Schriftführer: 
 

AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
 

……………………………………….. 
 


